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Text 

§ 97. (1) Erledigungen werden dadurch wirksam, daß sie demjenigen bekanntgegeben werden, für 
den sie ihrem Inhalt nach bestimmt sind. Die Bekanntgabe erfolgt 

 a) bei schriftlichen Erledigungen, wenn nicht in besonderen Vorschriften die öffentliche 
Bekanntmachung oder die Auflegung von Listen vorgesehen ist, durch Zustellung; 

 b) bei mündlichen Erledigungen durch deren Verkündung. 

(2) Ist in einem Fall, in dem § 191 Abs. 4 oder § 194 Abs. 5 Anwendung findet, die Rechtsnachfolge 
(Nachfolge im Besitz) nach Zustellung des Bescheides an den Rechtsvorgänger (Vorgänger) eingetreten, 
gilt mit der Zustellung an den Rechtsvorgänger (Vorgänger) auch die Bekanntgabe des Bescheides an den 
Rechtsnachfolger (Nachfolger) als vollzogen. 

(3) An Stelle der Zustellung der schriftlichen Ausfertigung einer behördlichen Erledigung kann 
deren Inhalt auch telegraphisch oder fernschriftlich mitgeteilt werden. Darüber hinaus kann durch 
Verordnung des Bundesministers für Finanzen die Mitteilung des Inhalts von Erledigungen auch im 
Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise 
vorgesehen werden, wobei zugelassen werden kann, daß sich die Behörde einer bestimmten geeigneten 
öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Übermittlungsstelle bedienen darf. In der Verordnung sind 
technische oder organisatorische Maßnahmen festzulegen, die gewährleisten, daß die Mitteilung in einer 
dem Stand der Technik entsprechenden sicheren und nachprüfbaren Weise erfolgt und den Erfordernissen 
des Datenschutzes genügt. Der Empfänger trägt die Verantwortung für die Datensicherheit des 
mitgeteilten Inhalts der Erledigung. § 96 letzter Satz gilt sinngemäß. 
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